
Übersicht-Erforderlichkeit

Übersicht: Beispiele, wann keine Erforderlichkeit gegeben ist
	Wenn Sie bzw. eine Kollegin oder ein Kollege an einer Gerichtsverhandlung teilnehmen möchten, die eine Einzelfall-Angelegenheit betrifft; z.B. der Kündigungsschutzprozess eines Kollegen bzw. einer Kollegin.

	Wenn sich eine Kollegin oder ein Kollege aus der Belegschaft individualrechtlich beraten lassen möchte und Sie als Betriebsrat gern dabei hätte.

	Bei der Teilnahme an Veranstaltungen, die einen rein gewerkschaftlichen Charakter haben.

	Wenn eine Kollegin oder ein Kollege aus dem Gremium neue Gewerkschaftsmitglieder anwerben möchte.

	Wenn eine Kollegin oder ein Kollege aus dem Gremium sich freistellen lassen möchte, um Werbung für die Gewerkschaft zu machen.

	Wenn eine Kollegin oder ein Kollege an einer Besprechung mit Betriebsratskolleginnen und Kollegen fremder Betriebe teilnehmen möchte.

	Wenn es um die Wahrnehmung von Ehrenämtern, wie die Tätigkeit als Schöffe geht.




